
 
 Gebührentarif 

zur Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für Sonder-
nutzungen an öffentlichen Straßen 

in der Stadt Meschede 
- Sondernutzungssatzung - 

vom 15.12.2006 

 

 
(A) Allgemeine Bestimmungen 
 

1. Die im Gebührentarif enthaltenen Gebührensätze gelten für den gesamten Bereich der Stadt 
Meschede. 

  
2. Bruchteile von Monaten werden nach Tagen berechnet. Die Tagesgebühr beträgt in diesen 

Fällen 1/30 der Monatsgebühr. Dies gilt nicht für die Tarifstelle 13. 
  

3. Angefangene qm werden als volle qm berechnet. 
  

4. Die nach diesem Gebührentarif ermittelten Gebühren werden jeweils auf volle € abgerundet. 
  

5. Die Mindestgebühr für die Erlaubnis von Sondernutzungen beträgt 5,00 €. 

(B) Gebühren 
 

1. Gewerbliche Automaten qm / Monat 5,76 €
   

2. Tische und Stühle zur Bewirtung von Gästen qm / Monat 5,12 €
   

3. Warenauslagen vor dem Geschäftslokal und mobile Ver-
kaufswagen    qm / Monat 5,76 €

   
4. Verkaufsstände für frische Lebensmittel und Blumen qm / Monat 5,76 €

   
5. Privatwirtschaftliche Werbe- und Verkaufsstände qm / Monat 6,40 €

   
6. Nichtkommerzielle Werbe- und Verkaufsstände sowie In-

formationsstände qm / Monat 2,56 €
   

7. Ausstellung vor Ladenlokalen qm / Monat 6,40 €
   

8. Baustelleneinrichtungen qm / Monat 2,56 €
   

9. Materiallagerungen für die Dauer von mehr als 48 Stunden qm / Monat 2,56 €
   

10. Container qm / Monat 2,56 €
   

11. Werbefahnen, Masten, Litfass- und Uhrensäulen qm / Monat 3,84 €
   

12. Werbeschilder (Passantenstopper).  qm / Monat 5,76 €
   

13. Abstellen eines nicht zum Straßenverkehr zugelassenen 
Fahrzeuges je angefangenem Monat qm/Monat 9,60 €

   
14. Sonstigen Zwecken dienende Nutzungen, soweit sie in an-

deren Tarifen nicht aufgeführt sind qm / Monat 2,56 € bis 6,40 €
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